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Bekanntmachung 
 

Erlass einer Verordnung über das Anbringen von Anschlägen und Darstel-
lungen durch Bildwerfer in der Öffentlichkeit in der Gemeinde Prutting 

(Plakatierungsverordnung) 
 
 
Der Gemeinderat Prutting hat in seiner öffentlichen Sitzung am 03.12.2024 den Erlass fol-
gender Verordnung beschlossen: „Verordnung über das Anbringen von Anschlägen und die 
Darstellung durch Bildwerfer in der Öffentlichkeit in der Gemeinde Prutting (Plakatierungs-
verordnung). Die Verordnung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.  
 
Die Verordnung wurde ortsüblich bekanntgemacht und kann im Rathaus der Gemeinde 
Prutting (Hauptamt, EG, Zimmer 004) sowie auf der gemeindlichen Homepage unter 
www.prutting.de/ortsrecht (Satzungen und Verordnungen) eingesehen werden.  
 
 
 
 
Johannes Thusbaß 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsnachweis 
Anschlag an die Gemeindetafel 
    Ausgehängt am  ___05.12.2024 
    Abgenommen am     ___08.01.2025________ 
Bekanntmachung    
     Newsletter am  _____05.12.2024_______ 
     Homepage am  _____05.12.2024________ 
     _______________  _____________________ 
     
Für die Richtigkeit: 
 
Datum 05.12.2024  Namensz.  HM 
      


